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Die Regelungen zur Elternzeit im BEEG gelten zunächst nur für (privatrechtliche) Arbeitnehmer,
für Beamte ist das BEEG i.d.R. nur mit Einschränkungen übertragbar. Je nach Bundesland kann
das durchaus bedeuten, dass Anmeldezeiten verschoben sind oder dass auch Elternzeit nur für
volle Lebensmonate gewährt wird und nicht wie bei Arbeitnehmern für beliebige taggenaue
Zeiträume.
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